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Teil I - Grunddeckung

Umfang des Versicherungsschutzes

1. Gegenstand der Versicherung

1.1 Versichert ist die gesetzliche Pflicht öffentlichrechtlichen Inhalts des
Versicherungsnehmers gem. Umweltschadensgesetz zur Sanierung von
Umweltschäden. Umweltschaden ist eine
- Schädigung von geschützten Arten und natürlichen Lebensräumen,
- Schädigung der Gewässer,
- Schädigung des Bodens.
Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn der Versicherungsneh-
mer von einer Behörde oder einem sonstigen Dritten auf Erstattung der
Kosten für Sanierungsmaßnahmen oder Sanierungspflichten der oben
genannten Art in Anspruch genommen wird. Dabei kommt es nicht
darauf an, ob der Versicherungsnehmer auf öffentlichrechtlicher oder
privatrechtlicher Grundlage in Anspruch genommen wird.
Ausgenommen vom Versicherungsschutz bleiben jedoch solche gegen
den Versicherungsnehmer gerichteten Ansprüche, die auch ohne das
Bestehen des Umweltschadensgesetzes oder anderer auf der EU-
Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) basierender nationaler Umset-
zungsgesetze bereits aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen
privatrechtlichen Inhalts gegen den Versicherungsnehmer geltend ge-
macht werden könnten. Versicherungsschutz für derartige Ansprüche
kann ausschließlich über eine Betriebs- oder Berufs-Haftpflichtversi-
cherung oder eine Umwelt-Haftpflichtversicherung vereinbart werden.
Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf folgende Risiken und
Tätigkeiten:
1.1.1 Anlagen, Betriebseinrichtungen, Tätigkeiten auf eigenen oder
fremden Grundstücken, sofern sie nicht unter die Ziff. 2.1 bis 2.5 fallen;

1.1.2 Herstellung oder Lieferung von Erzeugnissen, die nicht von
Ziff. 1.1.3 umfasst sind, nach Inverkehrbringen,

1.1.3 Planung, Herstellung, Lieferung, Montage, Demontage, Instand-
haltung und Wartung von Anlagen gem. Ziff. 2.1 bis 2.5 oder Teilen,
die ersichtlich für derartige Anlagen bestimmt sind, wenn der Versiche-
rungsnehmer nicht selbst Inhaber der Anlagen ist. Nicht versichert
bleiben Pflichten oder Ansprüche aus Planung, Herstellung, Lieferung,
Montage, Demontage, Instandhaltung und Wartung von Anlagen zur
Endablagerung von Abfällen oder Teilen, die ersichtlich für derartige
Anlagen bestimmt sind;

1.1.4 - abweichend von Ziff. 2 - Anlagen i. S. d. Ziff. 3.1 und ggf. 3.2
der Risikobeschreibungen und Besonderen Bedingungen für die Um-
welthaftpflicht-Basisversicherung (siehe Form 1.20.332 bzw. 1.20.333);

1.1.5 - abweichend von Ziff. 2.1 bis 2.5 - Anlagen, die im Versiche-
rungsschein als mitversichert i. S. d. Umwelthaftpflicht-Basisversiche-
rung deklariert sind.

1.2 Mitversichert ist die gleichartige gesetzliche Pflicht

1.2.1 der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers und solcher
Personen, die er zur Leitung oder Beaufsichtigung des versicherten Be-
triebes oder eines Teiles desselben angestellt hat, z. B. Fachkräfte für
Arbeitssicherheit, Sicherheits- und Gefahrgutbeauftragte, der Beauf-
tragten für Immissionsschutz, Strahlenschutz, Gewässerschutz, Um-
weltschutz, Datenschutz und/oder Abfallbeseitigung in dieser Eigen-
schaft;

1.2.2 sämtlicher übrigen Betriebsangehörigen (hierzu gehören auch die
in den Betrieb des Versicherungsnehmers eingegliederten Mitarbeiter
fremder Unternehmen) für Schäden, die sie in Ausführung ihrer dienst-
lichen Verrichtungen verursachen;
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1.2.3 der aus den Diensten des Versicherungsnehmers ausgeschiedenen
- ehemaligen - gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers und der
sonstigen Betriebsangehörigen aus ihrer früheren Tätigkeit für den
Versicherungsnehmer.

1.3 Mitversichert ist die gesetzliche Pflicht aus dem Halten und/oder
Gebrauch von nicht zulassungs- und nicht versicherungspflichtigen
Fahrzeugen innerhalb und außerhalb des Betriebsgeländes des Versi-
cherungsnehmers einschließlich
- Kraftfahrzeugen aller Art mit einer Höchstgeschwindigkeit von

nicht mehr als 6 km/h,
- Hub- und Gabelstaplern mit einer Höchstgeschwindigkeit von nicht

mehr als 20 km/h,
- selbstfahrenden Arbeitsmaschinen mit einer Höchstgeschwindigkeit

von nicht mehr als 20 km/h,
- Anhänger.
Mitversichert ist auch das Befahren öffentlicher Wege, wenn dem kein
behördliches Verbot entgegensteht.
Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht wer-
den. Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit Wissen und Willen
des Verfügungsberechtigten gebrauchen darf. Der Versicherungsneh-
mer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von ei-
nem unberechtigten Fahrer gebraucht wird.
Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen Wegen
oder Plätzen nur mit der erforderlichen Fahrerlaubnis benutzen. Der
Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahr-
zeug nicht von einem Fahrer benutzt wird, der nicht die erforderliche
Fahrerlaubnis hat.

2. Risikobegrenzung

Nicht versichert sind Pflichten oder Ansprüche wegen Umweltschäden
aus
2.1 Anlagen des Versicherungsnehmers, die bestimmt sind, gewässer-
schädliche Stoffe herzustellen, zu verarbeiten, zu lagern, abzulagern, zu
befördern oder wegzuleiten (WHG-Anlagen).

2.2 Anlagen des Versicherungsnehmers gem. Anhang 1 zum Umwelt-
haftungsgesetz (UmweltHG-Anlagen).

2.3 Anlagen des Versicherungsnehmers, die nach dem Umweltschutz
dienenden Bestimmungen einer Genehmigungs- oder Anzeigepflicht
unterliegen (sonstige deklarierungspflichtige Anlagen).
2.4 Abwasseranlagen des Versicherungsnehmers oder Einbringen oder
Einleiten von Stoffen in ein Gewässer oder Einwirken auf ein Gewässer
derart, dass die physikalische, chemische oder biologische Beschaffen-
heit des Wassers verändert wird, durch den Versicherungsnehmer (Ab-
wasseranlagen- und Einwirkungsrisiko).

2.5 Anlagen des Versicherungsnehmers gem. Anhang 2 zum Umwelt-
haftungsgesetz (UmweltHG-Anlagen).

3. Betriebsstörung

3.1 Versicherungsschutz besteht ausschließlich für Umweltschäden, die
unmittelbare Folge einer plötzlichen und unfallartigen, während der
Wirksamkeit des Versicherungsvertrages eingetretenen Störung des be-
stimmungsgemäßen Betriebes des Versicherungsnehmers oder des
Dritten sind (Betriebsstörung).

3.2 Auch ohne Vorliegen einer Betriebsstörung besteht im Rahmen der
Ziff. 1.1.2 Versicherungsschutz für Umweltschäden durch hergestellte
oder gelieferte Erzeugnisse. Das Gleiche gilt im Rahmen der Ziff. 1.1.1
für Umweltschäden durch Lagerung, Verwendung oder anderen Um-
gang von oder mit Erzeugnissen Dritter i. S. v. Ziff. 1.1.2. Versiche-
rungsschutz besteht in den Fällen der Sätze 1 und 2 ausschließlich
dann, wenn der Umweltschaden auf einen Konstruktions-, Produk-
tions- oder Instruktionsfehler dieser Erzeugnisse zurückzuführen ist.
Jedoch besteht kein Versicherungsschutz, wenn der Fehler im Zeit-
punkt des Inverkehrbringens der Erzeugnisse nach dem Stand von
Wissenschaft und Technik nicht hätte erkannt werden können (Ent-
wicklungsrisiko).

4. Leistungen der Versicherung

4.1 Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der gesetzlichen
Verpflichtung, die Abwehr unberechtigter Inanspruchnahme und die
Freistellung des Versicherungsnehmers von berechtigten Sanierungs-
und Kostentragungsverpflichtungen gegenüber der Behörde oder einem
sonstigen Dritten.

Berechtigt sind Sanierungs- und Kostentragungsverpflichtungen dann,
wenn der Versicherungsnehmer aufgrund Gesetzes, rechtskräftigen Ur-
teils, Anerkenntnisses oder Vergleiches zur Sanierung- und Kostentra-
gung verpflichtet ist und der Versicherer hierdurch gebunden ist. Aner-
kenntnisse oder Vergleiche, die vom Versicherungsnehmer ohne Zu-
stimmung des Versicherers abgegeben oder geschlossen worden sind,
binden den Versicherer nur, soweit der Anspruch auch ohne Aner-
kenntnis oder Vergleich bestanden hätte.
Ist die Sanierungs- und Kostentragungsverpflichtung des Versiche-
rungsnehmers mit bindender Wirkung für den Versicherer festgestellt,
hat der Versicherer den Versicherungsnehmer binnen zwei Wochen
vom Anspruch des Dritten freizustellen.

4.2 Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Abwicklung des
Schadens oder der Abwehr unberechtigter Inanspruchnahme durch die
Behörde oder einen sonstigen Dritten zweckmäßig erscheinenden
Erklärungen im Namen des Versicherungsnehmers abzugeben.
Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Verwaltungsverfahren
oder Rechtsstreit über Sanierungs- oder Kostentragungsverpflichtungen
gegen den Versicherungsnehmer, ist der Versicherer zur Verfahrens-
und Prozessführung bevollmächtigt. Er führt das Verwaltungsverfahren
oder den Rechtsstreit im Namen des Versicherungsnehmers.

4.3 Wird in einem Strafverfahren wegen eines Umweltschadens/
Umweltdeliktes, der/das eine unter den Versicherungsschutz fallende
Sanierungs- und Kostentragungsverpflichtung zur Folge haben kann,
die Bestellung eines Verteidigers für den Versicherungsnehmer von dem
Versicherer gewünscht oder genehmigt, so trägt der Versicherer die ge-
bührenordnungsmäßigen oder die mit ihm besonders vereinbarten hö-
heren Kosten des Verteidigers.

5. Versicherte Kosten

Versichert sind im Rahmen des in Ziff. 4.1 geregelten Leistungsum-
fangs nachfolgende Kosten einschließlich notwendiger Gutachter-,
Sachverständigen-, Anwalts-, Zeugen-, Verwaltungsverfahrens- und
Gerichtskosten

5.1 für die Sanierung von Schäden an geschützten Arten, natürlichen
Lebensräumen oder Gewässern:

5.1.1 die Kosten für die primäre Sanierung, d. h. für Sanierungsmaß-
nahmen, die die geschädigten natürlichen Ressourcen und/oder beein-
trächtigten Funktionen ganz oder annähernd in den Ausgangszustand
zurückversetzen;

5.1.2 die Kosten für die ergänzende Sanierung, d. h. für Sanierungs-
maßnahmen in Bezug auf die natürlichen Ressourcen und/oder Funk-
tionen, mit denen der Umstand ausgeglichen werden soll, dass die pri-
märe Sanierung nicht zu einer vollständigen Wiederherstellung der ge-
schädigten natürlichen Ressourcen und/oder Funktionen führt;

5.1.3 die Kosten für die Ausgleichssanierung, d. h. für die Tätigkeiten
zum Ausgleich zwischenzeitlicher Verluste natürlicher Ressourcen
und/oder Funktionen, die vom Zeitpunkt des Eintretens des Schadens
bis zu dem Zeitpunkt entstehen, in dem die primäre Sanierung ihre
Wirkung vollständig entfaltet hat. Zwischenzeitliche Verluste sind Ver-
luste, die darauf zurückzuführen sind, dass die geschädigten natürlichen
Ressourcen und/oder Funktionen ihre ökologischen Aufgaben oder ihre
Funktionen für andere natürliche Ressourcen nicht erfüllen können,
solange die Maßnahmen der primären bzw. der ergänzenden Sanierung
ihre Wirkung nicht entfaltet haben.

5.2 für die Sanierung von Schädigungen des Bodens:
die Kosten für die erforderlichen Maßnahmen, die zumindest sicher-
stellen, dass die betreffenden Schadstoffe beseitigt, kontrolliert, einge-
dämmt oder vermindert werden, so dass der geschädigte Boden unter
Berücksichtigung seiner zum Zeitpunkt der Schädigung gegebenen ge-
genwärtigen oder zugelassenen zukünftigen Nutzung kein erhebliches
Risiko einer Beeinträchtigung der menschlichen Gesundheit mehr dar-
stellt.

5.3 Die unter Ziff. 5.1 und 5.2 genannten Kosten für Umweltschäden,
die auf Grundstücken des Versicherungsnehmers gem. Ziff. 10.1 oder
am Grundwasser gem. Ziff. 10.2 eintreten, sind nur nach besonderer
Vereinbarung versichert.

6. Erhöhungen und Erweiterungen

6.1 Für Risiken der Ziff. 1.1.4 und 1.1.5 besteht kein Versicherungs-
schutz für Erhöhungen und Erweiterungen. Der Versicherungsschutz
umfasst aber mengenmäßige Veränderungen von Stoffen innerhalb der
unter Ziff. 1.1.4 und 1.1.5 versicherten Risiken.



6.2 Für Risiken gem. Ziff. 1.1.1 bis 1.1.3 umfasst der Versicherungs-
schutz Erhöhungen oder Erweiterungen der im Versicherungsschein
und seinen Nachträgen angegebenen Risiken. Dies gilt nicht für Risiken
aus dem Halten oder Gebrauch von versicherungspflichtigen Kraft-,
Luft- oder Wasserfahrzeugen sowie für sonstige Risiken, die der Versi-
cherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen.

6.3 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Erhöhungen des
versicherten Risikos durch Änderung bestehender oder Erlass neuer
Rechtsvorschriften, soweit es sich hierbei um Rechtsvorschriften auf
der Grundlage der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) handelt
und diese nicht Vorschriften zur Versicherungs- oder Deckungsvorsor-
gepflicht zum Gegenstand haben. Der Versicherer kann den Vertrag
jedoch unter den Voraussetzungen von Ziff. 15 kündigen.

7. Neue Risiken

7.1 Für Risiken gem. Ziff. 1.1.1 bis 1.1.3, die nach Abschluss des Ver-
trages neu entstehen, besteht Versicherungsschutz im Rahmen des
Vertrages.

7.2 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Aufforderung des
Versicherers jedes neue Risiko innerhalb eines Monats anzuzeigen. Die
Aufforderung kann auch mit der Beitragsrechnung erfolgen.
Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko angezeigt wurde,
so hat der Versicherungsnehmer zu beweisen, dass das neue Risiko erst
nach Abschluss der Versicherung und zu einem Zeitpunkt hinzuge-
kommen ist, zu dem die Anzeigefrist noch nicht verstrichen war.

7.3 Der Versicherer ist berechtigt, für das neue Risiko einen angemes-
senen Beitrag zu verlangen. Kommt eine Einigung über die Höhe des
Beitrags innerhalb einer Frist von einem Monat nach Eingang der An-
zeige nicht zustande, entfällt der Versicherungsschutz für das neue Ri-
siko rückwirkend ab dessen Entstehung.

7.4 Die Regelung der Versicherung neuer Risiken gem. Ziff. 7.1
bis 7.3 gilt nicht für Risiken
(1) aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Führen eines Kraft-, Luft-

oder Wasserfahrzeugs, soweit diese Fahrzeuge der Zulassungs-,
Führerschein- oder Versicherungspflicht unterliegen;

(2) aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Führen von Bahnen;
(3) die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen;
(4) die kürzer als ein Jahr bestehen werden und deshalb im Rahmen

von kurzfristigen Versicherungsverträgen zu versichern sind.

8. Versicherungsfall

Versicherungsfall ist die nachprüfbare erste Feststellung des Umwelt-
schadens durch den Versicherungsnehmer, die zuständige Behörde oder
einen sonstigen Dritten. Der Versicherungsfall muss während der
Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sein. Hierbei kommt es nicht
darauf an, ob zu diesem Zeitpunkt bereits Ursache oder Umfang des
Schadens oder eine Pflicht zur Vornahme von Sanierungsmaßnahmen
erkennbar war.

9. Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalles

9.1 Der Versicherer ersetzt, auch ohne dass ein Versicherungsfall ein-
getreten ist,
(1) für die Versicherung nach Ziff. 1.1.1, 1.1.4 und 1.1.5 nach einer

Betriebsstörung beim Versicherungsnehmer oder Dritten - in den
Fällen der Ziff. 3.2 auch nach behördlicher Anordnung ohne Vor-
liegen einer Betriebsstörung;

(2) für die Versicherung nach Ziff. 1.1.2 nach einer Betriebsstörung bei
Dritten - in den Fällen der Ziff. 3.2 auch nach behördlicher Anord-
nung ohne Vorliegen einer Betriebsstörung;

(3) für die Versicherung nach Ziff. 1.1.3 nach einer Betriebsstörung bei
Dritten

Aufwendungen des Versicherungsnehmers - oder soweit versichert des
Dritten gem. (1) bis (3) - für Maßnahmen zur Abwendung oder Min-
derung eines sonst unvermeidbar eintretenden Umweltschadens. Die
Feststellung der Betriebsstörung oder die behördliche Anordnung müs-
sen in die Wirksamkeit der Versicherung fallen, wobei maßgeblich der
frühere Zeitpunkt ist.

9.2 Aufwendungen aufgrund von Betriebsstörungen oder behördlichen
Anordnungen i. S. d. Ziff. 9.1 werden unter den dort genannten Vor-
aussetzungen unbeschadet der Tatsache übernommen, dass die Maß-
nahmen durch den Versicherungsnehmer oder im Wege der Ersatzvor-
nahme durch die Behörde ausgeführt werden.

9.3 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet,
- dem Versicherer die Feststellung einer derartigen Störung des Be-

triebes oder eine behördliche Anordnung unverzüglich anzuzeigen
und

- alles zu tun, was erforderlich ist, die Aufwendungen auf den Um-
fang zu begrenzen, der notwendig und objektiv geeignet ist, den
Schadeneintritt zu verhindern oder den Schadenumfang zu mindern
und

- auf Verlangen des Versicherers fristgemäß Widerspruch gegen
behördliche Anordnungen einzulegen
oder

- sich mit dem Versicherer über die Maßnahmen abzustimmen.

9.4 Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziff. 9.3 genannten
Obliegenheiten vorsätzlich, so werden ihm im Rahmen des für Auf-
wendungen gem. Ziff. 9 vereinbarten Gesamtbetrages nur die notwen-
digen und objektiv geeigneten Aufwendungen ersetzt.
Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziff. 9.3 genannten
Obliegenheiten grob fahrlässig, so ist der Versicherer berechtigt,
etwaige über die notwendigen und objektiv geeigneten Aufwendungen
hinausgehende Aufwendungen in einem der Schwere des Verschuldens
des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die
Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der
Versicherungsnehmer.
Abweichend von Abs. 1 und 2 bleibt der Versicherer zum Ersatz
etwaiger über die notwendigen und objektiv geeigneten Aufwendungen
hinausgehender Aufwendungen verpflichtet, soweit die Verletzung der
Obliegenheit nicht für den Umfang der Leistungspflicht des Versiche-
rers ursächlich ist.

9.5 Aufwendungen werden bis zu einem Gesamtbetrag von
100.000,- Euro je Störung des Betriebes oder behördlicher Anordnung
ersetzt. Diese Summe steht neben der Versicherungssumme gem.
Ziff. 11.1 zur Verfügung, ist aber zugleich die Höchstersatzleistung des
Versicherers für alle Aufwendungen gem. Ziff. 9 eines Versicherungs-
jahres.
Der Versicherungsnehmer hat von den Aufwendungen 250,- Euro
selbst zu tragen.

9.6 Nicht ersatzfähig sind in jedem Fall Aufwendungen - auch soweit
sie sich mit Aufwendungen i. S. v. Ziff. 9.1 decken - zur Erhaltung,
Reparatur, Nachrüstung, Sicherung oder Sanierung von Betriebsein-
richtungen, Grundstücken oder Sachen (auch gemietete, gepachtete,
geleaste und dgl.) des Versicherungsnehmers; auch für solche, die früher
im Eigentum oder Besitz des Versicherungsnehmers standen, auch für
solche, die der Versicherungsnehmer hergestellt oder geliefert hat.
Ersetzt werden jedoch solche Aufwendungen zur Abwehr oder Minde-
rung eines sonst unvermeidbar eintretenden versicherten Umweltscha-
dens, falls nicht betroffene Betriebseinrichtungen, Grundstücke oder
Sachen des Versicherungsnehmers beeinträchtigt werden müssen. Ein-
tretende Wertverbesserungen sind abzuziehen.

10. Nicht versicherte Tatbestände

Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen nicht ausdrück-
lich etwas anderes bestimmt ist, gilt:
Nicht versichert sind Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden, unab-
hängig davon, ob diese bereits erhebliche nachteilige Auswirkungen auf
den Erhaltungszustand von Arten und natürlichen Lebensräumen oder
Gewässer haben oder eine Gefahr für die menschliche Gesundheit dar-
stellen,
10.1 die auf Grundstücken (an Böden oder an Gewässern) des Versi-
cherungsnehmers eintreten, die im Eigentum des Versicherungsnehmers
stehen, standen oder von ihm gemietet, geleast, gepachtet, geliehen sind
oder durch verbotene Eigenmacht erlangt wurden. Dies gilt auch, so-
weit es sich um dort befindliche geschützte Arten oder natürliche Le-
bensräume handelt.

10.2 am Grundwasser.

10.3 infolge der Veränderung der Lagerstätte des Grundwassers oder
seines Fließverhaltens.

10.4 die vor Beginn des Versicherungsvertrages eingetreten sind.



10.5 die sich daraus ergeben, dass der Versicherungsnehmer nach Be-
ginn des Versicherungsverhältnisses Grundstücke erwirbt oder in Besitz
nimmt, die zu diesem Zeitpunkt bereits kontaminiert waren.

10.6 die im Ausland eintreten.

10.7 die dadurch entstehen oder entstanden sind, dass beim Umgang
mit Stoffen diese Stoffe verschüttet werden, abtropfen, ablaufen, ver-
dampfen, verdunsten oder durch ähnliche Vorgänge in den Boden, in
ein Gewässer oder in die Luft gelangen. Dies gilt nicht, soweit solche
Vorgänge auf einer Betriebsstörung beruhen.

10.8 die durch betriebsbedingt unvermeidbare, notwendige oder in Kauf
genommene Einwirkungen auf die Umwelt entstehen.

10.9 durch die Herstellung, Lieferung, Verwendung oder Freisetzung
von Klärschlamm, Jauche, Gülle, Sickersäften, festem Stalldung, Pflan-
zenschutz-, Dünge- oder Schädlingsbekämpfungsmitteln, es sei denn,
dass diese Stoffe durch plötzliche und unfallartige Ereignisse bestim-
mungswidrig und unbeabsichtigt in die Umwelt gelangen, diese Stoffe
durch Niederschläge plötzlich abgeschwemmt werden oder in andere
Grundstücke abdriften, die nicht im Besitz des Versicherungsnehmers
stehen.

10.10 die auf Asbest, asbesthaltige Substanzen oder Erzeugnisse
zurückzuführen sind.

10.11 die zurückzuführen sind auf
(1) gentechnische Arbeiten,
(2) gentechnisch veränderte Organismen (GVO),
(3) Erzeugnisse, die

- Bestandteile aus GVO enthalten
- aus oder mit Hilfe von GVO hergestellt wurden.

10.12 infolge Zwischen-, Endablagerung oder anderweitiger Entsorgung
von Abfällen ohne die dafür erforderliche behördliche Genehmigung,
unter fehlerhafter oder unzureichender Deklaration oder an einem Ort,
der nicht im erforderlichen Umfang dafür behördlich genehmigt ist.

10.13 aus Eigentum, Besitz oder Betrieb von Anlagen oder Einrichtun-
gen zur Endablagerung von Abfällen.

10.14 die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von
ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines
Kraftfahrzeuges oder Kraftfahrzeuganhängers verursachen.
Nicht versichert sind Ansprüche wegen Schäden, die der Versiche-
rungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder
beauftragte Person durch den Gebrauch eines Wasserfahrzeuges ver-
ursachen oder für die sie als Halter oder Besitzer eines Wasserfahrzeu-
ges in Anspruch genommen werden.
Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versiche-
rungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versicherungsschutz, so gilt
das auch für alle anderen Versicherten.
Eine Tätigkeit der in Abs. 1 und Abs. 2 genannten Personen an einem
Kraftfahrzeug, Kraftfahrzeuganhänger und Wasserfahrzeug ist kein
Gebrauch i. S. d. Bestimmung, wenn keine dieser Personen Halter oder
Besitzer des Fahrzeuges ist und wenn das Fahrzeug hierbei nicht in
Betrieb gesetzt wird.
Für Risiken i. S. d. Ziff. 1.3 gilt dieser Ausschluss nicht.

10.15 die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von
ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Luft-
oder Raumfahrzeuges verursachen oder für die sie als Halter oder
Besitzer eines Luft- oder Raumfahrzeuges in Anspruch genommen
werden.
Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versiche-
rungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versicherungsschutz, so gilt
das auch für alle anderen Versicherten.
Nicht versichert sind Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden durch
Luft- oder Raumfahrzeuge aus
- der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lieferung von

Luft- oder Raumfahrzeugen oder Teilen für Luft- oder Raumfahr-
zeuge, soweit die Teile ersichtlich für den Bau von Luft- oder
Raumfahrzeugen oder den Einbau in Luft- oder Raumfahrzeuge
bestimmt waren;

- Tätigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspektion, Überholung,
Reparatur, Beförderung) an Luft- oder Raumfahrzeugen oder de-
ren Teilen.

10.16 soweit sich diese Pflichten oder Ansprüche gegen die Personen
(Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten) richten, die den
Schaden dadurch verursachen, dass sie bewusst von Gesetzen, Ver-
ordnungen oder an den Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen
Anordnungen oder Verfügungen, die dem Umweltschutz dienen,
abweichen.

10.17 soweit sich diese Pflichten oder Ansprüche gegen die Personen
(Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten) richten, die den
Schaden dadurch verursachen, dass sie es bewusst unterlassen, die vom
Hersteller gegebenen oder nach dem Stand der Technik einzuhaltenden
Richtlinien oder Gebrauchsanweisungen für Anwendung, regelmäßige
Kontrollen, Inspektionen oder Wartungen zu befolgen oder notwendige
Reparaturen bewusst nicht ausführen.

10.18 durch Bergbaubetrieb i. S. d. BBergG.

10.19 die nachweislich auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen
Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik, illegalem Streik
oder unmittelbar auf Verfügungen oder Maßnahmen von hoher Hand
beruhen; das Gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich
elementare Naturkräfte ausgewirkt haben.

10.20 soweit sich diese Pflichten oder Ansprüche gegen die Personen
richten, die den Schaden vorsätzlich herbeigeführt haben.

10.21 soweit sich diese Pflichten oder Ansprüche gegen die Personen
richten, die den Schaden dadurch verursacht haben, dass sie in Kenntnis
von deren Mangelhaftigkeit oder Schädlichkeit
- Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder
- Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht haben.

10.22 soweit diese Pflichten oder Ansprüche auf Grund vertraglicher
Vereinbarung oder Zusage über die gesetzliche Verpflichtung des
Versicherungsnehmers hinausgehen.

10.23 die durch Krankheit der dem Versicherungsnehmer gehörenden,
von ihm gehaltenen oder veräußerten Tiere entstanden sind. Es besteht
jedoch Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer beweist,
dass er weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gehandelt hat.

10.24 durch den Betrieb von Kernenergieanlagen.

11. Versicherungssumme/Maximierung/Serienschadenklausel/
Selbstbeteiligung

11.1 Sofern im Versicherungsschein nichts Abweichendes vereinbart ist,
beträgt die Versicherungssumme je Versicherungsfall 20% der Versi-
cherungssumme der Betriebs- und Berufshaftpflichtversicherung für
sonstige Schäden. Sofern hiernach die Versicherungssumme für die
Umweltschadensversicherung den Betrag von 1.000.000,- Euro über-
schreitet, wird sie hiermit zugleich auf 1.000.000,- Euro begrenzt.
Diese Versicherungssumme wird auf die vorgenannte Versicherungs-
summe der Betriebs- und Berufs-Haftpflichtversicherung angerechnet
und bildet zugleich die Höchstersatzleistung des Versicherers für alle
Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres.

11.2 Für den Umfang der Leistung des Versicherers bildet die angege-
bene Versicherungssumme die Höchstgrenze bei jedem Versicherungs-
fall. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf meh-
rere entschädigungs- oder ersatzpflichtige Personen erstreckt. Sämtliche
Kosten gem. Ziff. 5 werden auf die Versicherungssumme angerechnet.
Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versi-
cherungsfälle durch
- dieselbe Einwirkung auf die Umwelt,
- mehrere unmittelbar auf derselben Ursache beruhende Einwirkun-

gen auf die Umwelt,
- mehrere unmittelbar auf den gleichen Ursachen beruhende Einwir-

kungen auf die Umwelt, wenn zwischen den gleichen Ursachen ein
innerer, insbesondere sachlicher und zeitlicher Zusammenhang be-
steht oder

- die Lieferung von Erzeugnissen mit gleichen Mängeln
gelten unabhängig von ihrem tatsächlichen Eintritt als ein Versiche-
rungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfälle als ein-
getreten gilt.

11.3 Der Versicherungsnehmer hat bei jedem Versicherungsfall von den
gem. Ziff. 5 versicherten Kosten 250,- Euro selbst zu tragen. Der Ver-
sicherer ist auch in diesen Fällen zur Prüfung der gesetzlichen Ver-
pflichtung und zur Abwehr unberechtigter Inanspruchnahme verpflich-
tet.

11.4 Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines An-
spruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung oder Vergleich am Verhalten
des Versicherungsnehmers scheitert, hat der Versicherer für den von
der Weigerung an entstehenden Mehraufwand an Kosten gem. Ziff. 5
und Zinsen nicht aufzukommen.



12. Nachhaftung

12.1 Endet das Versicherungsverhältnis wegen des vollständigen oder
dauernden Wegfalls des versicherten Risikos oder durch Kündigung des
Versicherers oder des Versicherungsnehmers, so besteht der Versiche-
rungsschutz für solche Umweltschäden weiter, die während der Wirk-
samkeit der Versicherung eingetreten sind, aber zum Zeitpunkt der Be-
endigung des Versicherungsverhältnisses noch nicht festgestellt waren,
mit folgender Maßgabe:
- Der Versicherungsschutz gilt für die Dauer von 3 Jahren vom

Zeitpunkt der Beendigung des Versicherungsverhältnisses an ge-
rechnet.

- Der Versicherungsschutz besteht für die gesamte Nachhaftungszeit
im Rahmen des bei Beendigung des Versicherungsverhältnisses gel-
tenden Versicherungsumfanges, und zwar in Höhe des unver-
brauchten Teils der Versicherungssumme des Versicherungsjahres,
in dem das Versicherungsverhältnis endet.

12.2 Die Regelung der Ziff. 12.1 gilt für den Fall entsprechend, dass
während der Laufzeit des Versicherungsverhältnisses ein versichertes
Risiko teilweise wegfällt, mit der Maßgabe, dass auf den Zeitpunkt des
Wegfalls des versicherten Risikos abzustellen ist.

13. Versicherungsfälle im Ausland

13.1 Versichert sind abweichend von Ziff. 10.6 im Umfang dieses Ver-
sicherungsvertrages im Geltungsbereich der EU-Umwelthaftungsricht-
linie (2004/35/EG) eintretende Versicherungsfälle,

13.1.1 die auf den Betrieb einer im Inland belegenen Anlage oder eine
Tätigkeit im Inland i. S. d. Ziff. 1.1.1 bis 1.1.5 zurückzuführen sind;

13.1.2 aus Anlass von Geschäftsreisen und/oder aus der Teilnahme an
Kongressen, Ausstellungen, Messen und Märkten, gem. Ziff. 1.1.1;

13.1.3 die auf die Planung, Herstellung oder Lieferung von Anlagen
oder Teilen i. S. d. Ziff. 1.1.3 oder Erzeugnisse i. S. d. Ziff. 1.1.2 zu-
rückzuführen sind, wenn die Anlagen oder Teile oder Erzeugnisse er-
sichtlich für das Ausland bestimmt waren;

13.1.4 die auf die Montage, Demontage, Instandhaltung oder Wartung
von Anlagen oder Teilen i. S. d. Ziff. 1.1.3 zurückzuführen sind, wenn
diese Tätigkeiten im Ausland erfolgen;

13.1.5 die auf die sonstige Montage, Demontage, Instandhaltung, War-
tung oder sonstige Tätigkeiten gem. Ziff. 1.1.1 zurückzuführen sind,
wenn diese Tätigkeiten im Ausland erfolgen.
Versicherungsschutz im Sinne der Ziff. 13.1 besteht insoweit abwei-
chend von Ziff. 1.1 auch für Pflichten oder Ansprüche gem. nationalen
Umsetzungsgesetzen anderer EU-Mitgliedstaaten, sofern diese Pflichten
oder Ansprüche den Umfang der o. g. EU-Richtlinie nicht überschrei-
ten.

13.2 Besonderer Vereinbarung bedarf die Versicherung im Ausland
belegener Anlagen oder Betriebsstätten, z. B. Produktions- oder Ver-
triebsniederlassungen, Läger und dgl.

13.3 Zu Ziff. 13.1.3 bis 13.1.5 und - soweit vereinbart - Ziff. 13.2:
Nicht versichert sind Ansprüche und Pflichten zur ergänzenden Sanie-
rung und zur Ausgleichssanierung sowie zur Tragung der damit in
Zusammenhang stehenden Kosten (vgl. Ziff. 5.1.2 und 5.1.3).
Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalles gem. Ziff. 9 werden
nicht ersetzt.

13.4 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der
Zahlungsort außerhalb der Staaten liegt, die der Europäischen Wäh-
rungsunion angehören, gelten die Verpflichtungen des Versicherers
mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der
Europäischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.

Ergänzende Bestimmungen

14. Kündigung nach Versicherungsfall

14.1 Das Versicherungsverhältnis kann gekündigt werden, wenn

14.1.1 vom Versicherer eine Zahlung von Sanierungskosten geleistet
wurde oder

14.1.2 dem Versicherungsnehmer eine Klage über einen unter den Ver-
sicherungsschutz fallenden Anspruch auf Erstattung der Kosten für
Sanierungsmaßnahmen/Pflichten gerichtlich zugestellt wird.

Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Schriftform spätestens
einen Monat nach der Zahlung von Sanierungskosten oder der
Zustellung der Klage zugegangen sein.

14.2 Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort
nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versicherungs-
nehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren
Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der laufenden Versicherungs-
periode wirksam wird.
Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang
beim Versicherungsnehmer wirksam.

15. Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund Änderung oder Erlass von
Rechtsvorschriften

Bei Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung bestehender
oder Erlass neuer Rechtsvorschriften (siehe Ziff. 6.3) ist der Versicherer
berechtigt, das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist
von einem Monat zu kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es
nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in
welchem der Versicherer von der Erhöhung Kenntnis erlangt hat.

16. Obliegenheiten bei unmittelbarer Gefahr eines Umweltschadens und
nach Eintritt eines solchen

16.1 Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer unverzüglich nach
Kenntnis durch den Versicherungsnehmer anzuzeigen, auch wenn noch
keine Sanierungs- oder Kostentragungsansprüche erhoben wurden.

16.2 Dem Versicherungsnehmer obliegt es ferner, den Versicherer
jeweils unverzüglich und umfassend zu informieren über:
- seine ihm gem. § 4 Umweltschadensgesetz obliegende Information

an die zuständige Behörde;
- behördliches Tätigwerden wegen der Vermeidung oder Sanierung

eines Umweltschadens gegenüber dem Versicherungsnehmer;
- die Erhebung von Ansprüchen auf Ersatz der einem Dritten ent-

standenen Aufwendungen zur Vermeidung, Begrenzung oder Sa-
nierung eines Umweltschadens;

- den Erlass eines Mahnbescheids;
- eine gerichtliche Streitverkündung;
- die Einleitung eines staatsanwaltlichen, behördlichen oder gerichtli-

chen Verfahrens.

16.3 Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit für die Abwen-
dung und Minderung des Schadens sorgen. Weisungen des Versicherers
sind zu befolgen, soweit es für den Versicherungsnehmer zumutbar ist.
Er hat dem Versicherer ausführliche und wahrheitsgemäße Schaden-
berichte zu erstatten und ihn bei der Schadenermittlung und -regulie-
rung zu unterstützen. Alle Umstände, die nach Ansicht des Versiche-
rers für die Bearbeitung des Schadens wichtig sind, müssen mitgeteilt
sowie alle dafür angeforderten Schriftstücke übersandt werden.

16.4 Maßnahmen und Pflichten im Zusammenhang mit Umweltschä-
den sind unverzüglich mit dem Versicherer abzustimmen.

16.5 Gegen einen Mahnbescheid oder einen Verwaltungsakt im Zu-
sammenhang mit Umweltschäden muss der Versicherungsnehmer
fristgemäss Widerspruch oder die sonst erforderlichen Rechtsbehelfe
einlegen. Einer Weisung des Versicherers bedarf es nicht.

16.6 Im Widerspruchsverfahren oder einem gerichtlichen Verfahren
wegen eines Umweltschadens hat der Versicherungsnehmer dem Versi-
cherer die Führung des Verfahrens zu überlassen. Im Falle des gericht-
lichen Verfahrens beauftragt der Versicherer einen Rechtsanwalt im
Namen des Versicherungsnehmers. Der Versicherungsnehmer muss
dem Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle erforderlichen Auskünfte ertei-
len und die angeforderten Unterlagen zur Verfügung stellen.

17. Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten

17.1 Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit aus diesem
Vertrag, die er vor Eintritt des Versicherungsfalles zu erfüllen hat, kann
der Versicherer den Vertrag innerhalb eines Monats ab Kenntnis von
der Obliegenheitsverletzung fristlos kündigen. Der Versicherer hat kein
Kündigungsrecht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die
Obliegenheitsverletzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässig-
keit beruhte.



17.2 Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich verletzt,
verliert der Versicherungsnehmer seinen Versicherungsschutz. Bei grob
fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit ist der Versicherer berech-
tigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versi-
cherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen.
Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungsschutzes hat
bei Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungsfalls bestehenden
Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Voraussetzung, dass der
Versicherer den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in
Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.
Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegenheit nicht
grob fahrlässig verletzt hat, bleibt der Versicherungsschutz bestehen.
Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für
den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die
Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden
Leistung ursächlich war. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer
die Obliegenheit arglistig verletzt hat.
Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig davon, ob der
Versicherer ein ihm nach Ziff. 17.1 zustehendes Kündigungsrecht
ausübt.

18. Bestimmungen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die
Haftpflichtversicherung (AHB)

Folgende Bestimmungen der AHB gelten auch für die Umweltscha-
densversicherung:
- Ziff. 8 bis 15 (Beginn des Versicherungsschutzes/Beitragszahlung)
- Ziff. 16 bis 18 und Ziff. 20 bis 22 (Dauer und Ende des

Vertrages/Kündigung)
- Ziff. 23 und 24 (Obliegenheiten)
- Ziff. 27 bis 33 (Weitere Bestimmungen)

Teil II - Zusatzbaustein 1

Versicherungsschutz für Zusatzbaustein 1 besteht nur, soweit dies bean-
tragt und im Versicherungsschein ausdrücklich dokumentiert wurde.

1. Umfang der Versicherung

1.1 Abweichend von Teil I Ziff. 10.1 besteht im Rahmen und im Um-
fang der Umweltschadensversicherung Versicherungsschutz auch für
Pflichten oder Ansprüche wegen Umweltschäden gem. Umweltscha-
densgesetz
- an geschützten Arten oder natürlichen Lebensräumen, die sich auf

Grundstücken einschließlich Gewässern befinden, die im Eigentum
des Versicherungsnehmers stehen, standen oder von ihm gemietet,
geleast, gepachtet oder geliehen sind oder waren.

- an Boden, der im Eigentum des Versicherungsnehmers steht, stand
oder von ihm gemietet, geleast, gepachtet oder geliehen ist oder
war, soweit von diesem Boden Gefahren für die menschliche Ge-
sundheit ausgehen.
Für darüber hinausgehende Pflichten oder Ansprüche für Schäden
an diesen Böden kann Versicherungsschutz im Rahmen und Um-
fang dieses Vertrages und Teil III (Zusatzbaustein 2) vereinbart
werden.

- an Gewässern, die im Eigentum des Versicherungsnehmers stehen,
standen oder von ihm gemietet, geleast, gepachtet oder geliehen
sind oder waren.

Soweit es sich hierbei um Grundstücke, Böden oder Gewässer handelt,
die vom Versicherungsnehmer gemietet, geleast, gepachtet oder gelie-
hen sind oder waren, findet Ziff. I 1.1 letzter Absatz dann keine An-
wendung, wenn der Versicherungsnehmer von einer Behörde in An-
spruch genommen wird. Das gleiche gilt, wenn er von einem sonstigen
Dritten auf Erstattung der diesem auf der Grundlage des Umweltscha-
densgesetzes enstandenen Kosten aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbe-
stimmungen privatrechtlichen Inhalts in Anspruch genommen wird.
Für Grundstücke, die der Versicherungsnehmer nach Beginn des Ver-
sicherungsverhältnisses erwirbt oder in Besitz nimmt, besteht abwei-
chend von Teil I Ziff. 6 und 7 kein Versicherungsschutz.

1.2 Abweichend von Teil I Ziff. 10.2 besteht im Rahmen und Umfang
der Umweltschadensversicherung Versicherungsschutz auch für Pflich-
ten oder Ansprüche wegen Umweltschäden gem. Umweltschadensge-
setz am Grundwasser.

2. Nicht versicherte Tatbestände

Die in Teil I genannten Ausschlüsse finden auch für diesen Zusatzbau-
stein Anwendung.
Nicht versichert sind darüber hinaus

2.1 Kosten aus der Dekontamination von Erdreich infolge eines auf
Grundstücken, die im Eigentum des Versicherungsnehmers stehen,
standen oder von ihm gemietet, geleast, gepachtet oder geliehen sind
oder waren, eingetretenen Brandes, Blitzschlages, einer Explosion, eines
Anpralls oder Absturzes eines Flugkörpers, seiner Teile oder seiner
Ladung. Dies umfasst auch die Untersuchung oder den Austausch von
Erdreich, ebenso den Transport von Erdreich in eine Deponie und die
Ablagerung oder Vernichtung von Erdreich.
Versicherungsschutz für derartige Kosten kann ausschließlich über eine
entsprechende Sach-/Feuerversicherung vereinbart werden.

2.2 Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden, die von unterirdischen
Abwasseranlagen (z. B. Kanalisation, Öl-, Benzin- oder Fettabscheider)
ausgehen.

2.3 Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden, für die der Versiche-
rungsnehmer aus einem anderen Versicherungsvertrag Ersatz bean-
spruchen kann.

3. Versicherungssumme/Maximierung/Selbstbeteiligung

Versicherungsschutz besteht je Versicherungsfall und zugleich für alle
Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres im Rahmen der in Teil I
(Grunddeckung) Ziff. 11 vereinbarten Versicherungssumme und der
dort genannten Selbstbeteiligung.

Teil III - Zusatzbaustein 2

Versicherungsschutz für Zusatzbaustein 2 besteht nur, soweit dies bean-
tragt und im Versicherungsschein ausdrücklich dokumentiert wurde.

1. Umfang der Versicherung

Abweichend von Teil I Ziff. 10.1 und über den Umfang des Zusatz-
bausteins 1 des Teils II hinaus besteht im Rahmen und Umfang dieses
Vertrages Versicherungsschutz für weitergehende Pflichten oder An-
sprüche zur Sanierung des Bodens wegen schädlicher Bodenverände-
rungen gem. Bundesbodenschutzgesetz, wenn der Versicherungsnehmer
Eigentümer, Mieter, Leasingnehmer, Pächter oder Entleiher des Bodens
und Verursacher des Schadens ist oder war.
Versicherungsschutz besteht ausschließlich für
solche schädlichen Bodenveränderungen, die unmittelbare Folge einer
plötzlichen und unfallartigen, während der Wirksamkeit des Versiche-
rungsvertrages eingetretenen Störung des bestimmungsgemäßen Be-
triebes des Versicherungsnehmers sind. Teil I Ziff. 3.2 findet keine An-
wendung.
Soweit der Versicherungsnehmer Mieter, Leasingnehmer, Pächter oder
Entleiher des Bodens ist oder war, findet Ziff. I 1.1 letzter Absatz keine
Anwendung.
Für Grundstücke, die der Versicherungsnehmer nach Beginn des Ver-
sicherungsverhältnisses erwirbt oder in Besitz nimmt, besteht abwei-
chend von Teil I Ziff. 6 und Ziff. 7 kein Versicherungsschutz.

2. Versicherte Kosten

In Ergänzung zu Teil I Ziff. 5.2 sind die dort genannten Kosten für die
Sanierung von Schädigungen des Bodens auch dann mitversichert, so-
weit von diesem Boden keine Gefahren für die menschliche Gesundheit
ausgehen.
Versichert sind diese Kosten jedoch nur, sofern sie der Versicherungs-
nehmer nach einer Betriebsstörung
- aufgrund behördlicher Anordnung aufwenden musste oder
- diese Kosten nach Abstimmung mit dem Versicherer aufgewendet

wurden.



3. Nicht versicherte Tatbestände

3.1 Nicht versichert sind Kosten i. S. d. Ziff. 2, soweit die Schädigung
des Bodens des Versicherungsnehmers Folge einer Betriebsstörung
beim Dritten ist.

3.2 Die in den Teilen I und II enthaltenen Ausschlüsse finden auch für
diesen Zusatzbaustein Anwendung.

4. Versicherungssumme/Maximierung/Selbstbeteiligung

Versicherungsschutz besteht je Versicherungsfall und zugleich für alle
Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres im Rahmen der in Teil I
(Grunddeckung) Ziff. 11 vereinbarten Versicherungssumme und der
dort genannten Selbstbeteiligung.


